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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates  

Vorstoss-Nr.: 273-2018 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2018.RRGR.733 

Eingereicht am: 28.11.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Marti (Bern, SP) (Sprecher/in) 

 
  

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Nein 
Dringlichkeit gewährt:     

RRB-Nr.: 400/2019 vom 01. Mai 2019 
Direktion: Finanzdirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Resultate von öffentlichen Ausschreibungen publik machen 

Eine Auswertung der Online-Beschaffungsplattform Simap zeigt, dass der Kanton Bern in den 
Jahren 2008 bis 2017 nur bei 19 Prozent der öffentlichen Ausschreibungen den Entscheid, wer 
den Zuschlag erhalten hat, öffentlich gemacht hat.1 

Transparenz ist wichtig, um faire und klare Regeln bei Auftragsvergabungen durch den Kanton 
durchzusetzen und das Vertrauen in diese Entscheide zu stärken.  

Wie die folgende Statistik zeigt, erzielen andere Kantone weit höhere Werte, wie zum Beispiel 
Basel-Stadt mit 93 Prozent, Zürich mit 79 Prozent, Basel-Landschaft mit 70 Prozent oder Waadt 
mit 64 Prozent.  

                                                
1 Auswertung von Matthias Stürmer, Leiter Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit, Universität Bern 
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Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Welche Regeln bestehen im Kanton Bern in Bezug auf die Veröffentlichung der Vergabeent-
scheide auf der Plattform Simap? 

2. Wie beurteilt die Regierung den Fakt, dass sie nur bei 19 Prozent der Vergabungen das Re-
sultat bekanntgegeben hat? Was sind die Gründe dafür? 

3. Ist die Regierung bereit, die Transparenz bei den Vergabungen zu verbessern? 

4. Welche Massnahmen sieht sie vor? 

Antwort des Regierungsrates 

1. Die Publikation von Vergabeentscheiden richtet sich nach den folgenden Vorschriften: 

 Art. 36 ÖBV:2 Im Staatsvertragsbereich veröffentlichen die Auftraggeberinnen nach 
dem Zuschlag diesen spätestens 72 Tage nachdem die Verfügung in Rechtskraft er-
wachsen ist auf der Webseite simap.ch. Zu veröffentlichen sind Name und Adresse 
der Auftraggeberin, Verfahrensart, Gegenstand und Umfang des Auftrags, Datum des 
Zuschlags, Name und Adresse der berücksichtigten Zuschlagsempfängerin sowie der 
Preis des berücksichtigten Angebots. 

                                                
2 Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) vom 16. Oktober 2002, BSG 731.21 
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Die Publikation nach Art. 36 ÖBV dient primär der vom Recht der Welthandelsorgani-
sation (WTO) vorgeschriebenen Transparenz gegenüber den anderen Vertragsstaaten 
des WTO-Beschaffungsübereinkommens (GPA).3 Sie muss nur im Staatsvertragsbe-
reich erfolgen, d.h. grundsätzlich dann, wenn der Auftragswert bei Bauleistungen CHF 
8‘700'000 und bei anderen Leistungen CHF 350'000 überschreitet.4 

Diese Publikation hat nur informativen Charakter, weil die Rechtswirkung der Zu-
schlagsverfügung durch ihre vorherige, individuelle Eröffnung an die Verfahrensbetei-
ligten ausgelöst wird. Anders ist es z.B. im Beschaffungsrecht des Bundes, welches 
vorsieht, dass die Eröffnung durch die Publikation erfolgt. Die Publikation ist aber den-
noch wichtig: Sie ist die Grundlage der Statistik, die der Kanton Bern zuhanden der 
WTO erstellen muss (Art. 37 ÖBV). Zudem ist sie zurzeit – vor der geplanten Einfüh-
rung eines Systems zur Unternehmensressourcenplanung (ERP) – die einzige nutzba-
re Datengrundlage für den Umfang und Inhalt der öffentlichen Beschaffungen des Kan-
tons. 

 Art. 6 Abs. 2 ÖBG:5 Der Entscheid über die Durchführung eines freihändigen Beschaf-
fungsverfahrens ist vor dem Zuschlag auf der Webseite simap.ch zu veröffentlichen, 
wenn die Schwellenwerte des offenen und des selektiven Verfahrens erreicht werden. 
Diese betragen CHF 500'000 für Leistungen des Bauhauptgewerbes und CHF 250'000 
für andere Leistungen. 

Diese Publikation ist von rechtlicher Bedeutung, weil sie dem Markt anzeigt, dass der 
Staat einen Auftrag, der eigentlich öffentlich ausgeschrieben werden müsste, ohne 
Ausschreibung vergeben will. Sie löst eine Beschwerdefrist von zehn Tagen aus, wäh-
rend der ein Unternehmen mit einer Beschwerde geltend machen kann, dass die ge-
setzlichen Voraussetzungen einer solchen sogenannt überschwelligen freihändigen 
Vergabe nicht erfüllt sind und der Auftrag daher auszuschreiben wäre. Wenn die 
Schwellenwerte des Staatsvertragsbereichs erreicht sind, ist die Publikation gemäss 
Art. 6 Abs. 2 ÖBG zudem gleichzeitig auch die gemäss Art. 36 ÖBV erforderliche Pub-
likation. 

2. Der in der Frage erwähnte Umstand hat zwei Gründe: 

 Erstens muss gemäss den oben beschriebenen gesetzlichen Vorschriften nicht nach 
jeder Ausschreibung eine Publikation des Zuschlags erfolgen. Dies wirkt sich vor allem 
bei Bauaufträgen aus. Für diese ist eine Ausschreibung i.d.R. ab einem Auftragswert 

                                                
3 Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement, GPA) vom 15. April 1994, SR 

0.632.231.422 
4 Art. A1-1 und A1-2 IVöB (vgl. Fn. 7 unten). Für so genannte Sektorenunternehmen, die im Bereich Wasser, Energie, Verkehr und 

Telekommunikation tätig sind, gelten nach diesen Bestimmungen andere, aber ähnlich hohe Schwellenwerte. Zudem sehen die 
Staatsverträge mit der WTO und der EU verschiedene inhaltliche Einschränkungen und Präzisierungen ihres Anwendungsbereichs 
vor. 

5 Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) vom 11. Juni 2002, BSG 731.2 
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von CHF 500’000 vorgeschrieben, eine Publikation des Zuschlags i.d.R. aber erst ab 
CHF 8'700’000. Die Gesetzgebung der Kantone ist hinsichtlich der Publikationspflicht 
unterschiedlich, weshalb Vergleiche zwischen den Kantonen wenig aussagekräftig 
sind. Für die Zukunft ist aber eine Vereinheitlichung und Vereinfachung dieser Vor-
schriften vorgesehen (vgl. die Antworten zu den Fragen 3 und 4). 

 Zweitens ist davon auszugehen, dass vor allem vor 2016 die vorgeschriebenen Publi-
kationen nach Art. 36 ÖBV teilweise unterblieben sind, sei es weil sie vergessen gin-
gen oder weil den Beschaffungsstellen die Publikationspflicht nicht bewusst war. Weil 
eine Publikation nach Art. 36 ÖBV keine Rechtswirkung hat, fällt es meist niemandem 
auf, wenn sie nicht erfolgt. 

3. / 4. Für den Regierungsrat ist die Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen wie auch 
in anderen Gebieten eine zentrale Voraussetzung guter Regierungsführung und einer 
wirksamen Kontrolle der Verwaltung durch eine aufmerksame Öffentlichkeit. Er unter-
stützt daher Massnahmen, um die Transparenz der öffentlichen Aufträge weiter zu ver-
bessern. Dazu sind bereits Massnahmen erfolgt und weitere sind vorgesehen: 

 Als die 2015 geschaffene Zentrale Koordinationsstelle Beschaffung (ZKB) die WTO-
Beschaffungsstatistik im Jahr 2016 erstmals auf der Basis der simap-Publikationen er-
stellte, erkannte sie, dass die publizierten Angaben verbreitet lückenhaft oder nicht 
stimmig waren. Sie informierte daraufhin alle auf simap.ch registrierten Beschaffungs-
stellen des Kantons und der Gemeinden über die zu beachtenden Vorschriften. Dies 
hatte zur Folge, dass die Publikationsquote stark anstieg: 2016 erfolgte für 54% und 
2017 für 44% aller Ausschreibungen des Kantons eine Publikation. Weitere Sensibili-
sierungs- und Ausbildungsmassnahmen werden im Rahmen der voraussichtlichen Ein-
führung des neuen öffentlichen Beschaffungsrechts erfolgen (vgl. sogleich nachste-
hend). 

 Der Bund und die Kantone haben ein national vereinheitlichtes, total revidiertes öffent-
liches Beschaffungsrecht erarbeitet, das zurzeit auf Bundesebene vom Parlament be-
raten wird6 und voraussichtlich ab 2020 in der Form einer Totalrevision der interkanto-
nalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)7 auch den Kanto-
nen zur Ratifizierung unterbreitet wird. Das neue Recht sieht vor, dass im offenen und 
im selektiven Verfahren, also bei einer öffentlichen Ausschreibung, der Zuschlag in je-
dem Fall auf simap.ch publiziert wird.8 Dies wird die Abläufe vereinheitlichen, die Aus-
bildung vereinfachen und damit zu einer besseren Publikationsdisziplin beitragen. 

 Ein Hindernis für die Umsetzung der Publikationspflicht in der Kantonsverwaltung ist 
heute, dass es mangels eines ERP-Systems noch nicht möglich ist, zentral und auto-
matisiert zu erkennen, ob für eine Ausgabe eine Ausschreibung und eine Publikation 
erfolgt ist. Der Regierungsrat wird prüfen, im Rahmen des laufenden Projekts zur Ein-
führung eines ERP-Systems Funktionen für das Beschaffungscontrolling einzuführen. 
Die entsprechende Etappe 2 des Projekts soll bis 2025 umgesetzt werden. Der Regie-

                                                
6 Geschäft 17.019, Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Totalrevision. 
7  Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994, BSG 731.2-1 
8 Art. 48 Abs. 1 E-BöB / E-IVöB 
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rungsrat wird auch prüfen, ob Teile der entsprechenden Berichte und Auswertungen 
veröffentlicht werden können, um die Transparenz über das öffentliche Beschaffungs-
wesen zu erhöhen, ohne die schützenswerten Geheimhaltungsinteressen der betroffe-
nen Unternehmen zu gefährden. 

Weitere Massnahmen ergreifen die einzelnen Direktionen und die Staatskanzlei bei Be-
darf. Sie haben sicherzustellen, dass die ihnen unterstellten Beschaffungsstellen die 
Vorschriften über öffentliche Beschaffungen einhalten, einschliesslich derjenigen über 
die Publikationspflicht.9 

 

Verteiler 
 Grosser Rat 
 

 

                                                
9 Art. 12 der Verordnung über die Organisation des öffentlichen Beschaffungswesens (OÖBV) vom 5. November 2014, BSG 731.22 


